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Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Entscheidend für den Abzug der Einfuhrumsatzsteuer als Vorsteuer ist, ob Gegenstände für das Unternehmen des

Abgabep>ichtigen eingeführt wurden. Der eingeführte Gegenstand muss dabei entweder zum Gebrauch, zum

Verbrauch oder zum Verkauf bestimmt sein (vgl. VwGH 24.3.2015, 2013/15/0238, mwN). Artikel 168 Buchstabe e der

Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem steht einer

nationalen Regelung nicht entgegen, die den Abzug der vom Beförderer der betreBenden Waren, der nicht deren

Einführer oder Eigentümer ist, sondern sie lediglich befördert und die Zollabfertigung ihres Versands im Rahmen

seiner mehrwertsteuerp>ichtigen Beförderungstätigkeit vorgenommen hat, geschuldeten Einfuhrumsatzsteuer

ausschließt (EuGH 25.6.2015, DSV Road, C-187/14). Entscheidend ist demnach, ob die eingeführten Gegenstände für

die Zwecke der besteuerten Umsätze des Steuerp>ichtigen verwendet wurden. Diese Voraussetzung ist nur erfüllt,

wenn die Kosten der Eingangsleistungen Eingang in den Preis der Ausgangsumsätze oder in den Preis der Gegenstände

oder Dienstleistungen Gnden, die der Steuerp>ichtige im Rahmen seiner wirtschaftlichen Tätigkeiten liefert bzw.

erbringt (vgl. neuerlich EuGH 25.6.2015, DSV Road, C-187/14, Rn. 49).
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